
Arbeitsgruppenordnung „Webradio“ 

Mit der Arbeitsgruppe „Webradio“ ist ein neues Organ des Vereins „Human-Nation“ in Kraft 

getreten. 

Der Beschluss wurde am 09.07.2011 vom Vorstand gefasst. 

Diese Arbeitsgruppenregelung ist laut §10 und §14 Bestandteil der Vereinssatzung von Human-

Nation und somit verpflichtend für alle Mitglieder der Arbeitsgruppe „Webradio“. 

Stand: 28.10.2011 (1. Geänderte Fassung) 

 

§1 Allgemeines 

Um den Vereinszweck zu verwirklichen betreibt der Verein Human-Nation einen Webradiosender. 

Dieser Webradiosender trägt den Namen Human-Nation-FM. 

 

§2 Haftung / Haftungsausschluss 

Jedes Mitglied haftet persönlich für jedes Handeln das durch ihn stattfindet. 

Dies betrifft insbesondere die Moderation, die Ausstrahlung Künstlerischer Werke (Musikstücke) und 

die Berichterstattung. 

Verstöße gegen Auflagen der Verwertungsgesellschaften für Musikrechte (GEMA, GVL) oder anderer 

Urheberrechte sind nicht auf den Vorstand oder den Verein Human-Nation übertragbar. Mitglieder 

haften während Ihrer Livesendungen uneingeschränkt selbst. 

 

§3 Technische Ausstattung / Verhalten bei Störungen 

Jedes Mitglied hat sein technisches Equipment so auszustatten, dass eine einwandfreie Ton- und 

Sprachqualität während der Übertragung gewährleistet ist. Um technische Mängel zu erkennen steht 

jedem Mitglied ein Teststream zur Verfügung wo nach Belieben die eigene technische Einrichtung 

getestet werden kann. Die Bandbreite der Internetanbindung muss eine störungsfreie Übertragung 

mit 192 kbit/s (Stereo, MP3 Format, 44 Khz) ohne „freezer und Ruckler“ gewährleisten. 

Nobody´s Technik ist perfekt! Sollte festgestellt werden, dass zu einem Zeitpunkt die Tonqualität 

nicht adäquat ist (z.B. durch Feedback im Chat, Musikwunschformular oder durch eigene 

Beobachtungen), steht ein Zeitfenster von 10 Minuten zur Verfügung die Störung zu beheben. Sollte 

danach keine deutliche zufriedenstellende Besserung zu verzeichnen sein, hat Jeder sich höflich für 

die Störungen zu entschuldigen und verlässt unaufgefordert den Stream. 

Ein erneutes Verbinden mit dem Stream ist dann nur gestattet, wenn zuvor auf dem Teststream eine 

einwandfreie Qualität bestätigt worden ist.  

 



§4 Sendungsgestaltung 

Jedes Mitglied kann seine Sendungen im Einklang mit §4 a) so gestallten wie er es für richtig hält 

solange jederzeit das Vereinsinteresse gewährleistet ist. 

 

§5 Sendeplanung 

Jedes Mitglied ist dazu verpflichtet seine Sendungen (auch bei spontanen Sendungen) in dem 

Sendeplan einzutragen. Ein Anrecht auf eine Sendezeit besteht ausdrücklich nicht. Die Sendungen 

sind mit einer verbindlichen Start- und Endzeit zu versehen. Bei eventuellen Überschneidungen gilt 

die Sendung als genehmigt, deren Zeitstempel (vom Vorstand einzusehen) der frühere ist. In einem 

solchen Fall ist der Vorstand zum Zwecke der Klärung zu informieren falls untereinander keine 

Einigung möglich ist. 

 

 §6 Ausfall von Sendungen 

Sollte eine bereits im Sendeplan eingetragene Sendung aus unvorhersehbaren oder triftigen Gründen 

einmal ausfallen, so ist der Eintrag aus dem Sendeplan zu entfernen und der Vorstand 

unaufgefordert darüber zu informieren. 

 

§7 Sendeverbot  / Auflagen 

Im Falle rückständiger Mitgliedsbeiträge ist das Senden dem jeweiligen Mitglied untersagt.  

Das Senden unter Einfluss berauschender Mittel (z.B. Alkohol, Medikamente) ist nicht gestattet. 

 

§8 Zugangsdaten 

Jedes Mitglied der Arbeitsgruppe hat Zugriff auf Zugangsdaten des Webradiostreams um diesen 

nutzen zu können. 

Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass keine anderen Personen darauf Zugriff haben. 

 

§9 Missbrauch 

Mitglieder die den Betrieb des Webradios missbrauchen um eigene Interessen zu vertreten oder 

ohne Wissen und Genehmigung des Vorstandes dort Werbung und werbeähnliche Darbietungen 

aussendet hat mit einem sofortigem Ausschluss zu rechnen. Im laufenden Sendebetrieb sind 

ausschließlich Mitglieder der Arbeitsgruppe Webradio dazu berechtigt Ihren Ton auszustrahlen. 

Der Vorstand kann Ausnahmeregelung (z.B. Talksendungen) treffen.  

 



§10 Parallele Tätigkeit bei einem anderem Webradiosender 

 Human-Nation strebt einen fairen Umgang zu anderen Webradiosendern an. Es ist jedem Mitglied 

ausdrücklich gestattet auch bei einem anderen Webradiosender mitzuwirken solange folgende 

Punkte eingehalten werden: 

 Das Abwerben von Usern ist auf beiden Seiten strikt Tabu. 

 

 Jingles, Trailer, Spots auf die Mitglieder zugriff haben sind nur für Sendungen bei Human-

Nation gestattet. Der Vorstand behält es sich ausdrücklich vor bei Missbräuchlicher 

Benutzung  der Vereinseigenen Produktionen Schadensersatzansprüche wegen der 

Verletzung des Urheberrechtes geltend zu machen. 

 

 Es ist Stillschweigen über alle Vereinsangelegenheiten insbesondere  der Modalitäten für den 

Radio- und/oder Sendebetrieb zu bewahren! 

 

 Der andere Webradiosender ist ebenfalls darüber zu informieren dass das betreffende 

Mitglied bei Human-Nation-FM mitwirkt. 

 

§11 Aufzeichnung personenbezogener Daten 

Human-Nation zeichnet Aktivtäten und personenbezogene Daten (IP, Uhrzeit, Standort, 

Betriebssystem, Host) auf der Webseite in dem Bereich der für Moderatoren relevant ist vollständig 

für 14 Tage auf um einen Missbrauch vorzubeugen. Dies Betrifft insbesondere den Bereich 

„Streamsteuerung“. 

 

§12 Anzahl der Livesendungen 

Grundsätzlich respektiert Human-Nation das Privatleben der Mitglieder und setzt es an oberster 

Stelle. Trotzdem sollte im Monat mindestens eine Livesendung für zwei Stunden erfolgen.  

 

§13 Lösungsfindung bei Problemen untereinander 

Mitglieder von Human-Nation sollten sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass sie in der Lage 

sind bei Uneinigkeiten, Streit oder Meinungsverschiedenheiten mit der betreffenden Person eine 

sachliche Klärung herbeizurufen. Erst wenn alle Bemühungen untereinander fehlschlagen ist der 

Vorstand zu informieren. Dieser wird dann nach besten Wissen und Gewissen versuchen zu 

vermitteln, notfalls aber auch eine Entscheidung treffen.  

 

§14 Informationspflicht 



Jedes Mitglied hat sich regelmäßig über Änderungen dieser Arbeitsgruppenordnung zu informieren. 

Dies ist über den Bereich für Moderatoren auf der Webseite in der stets aktuellen Fassung 

ersichtlich. 

Im Bereich für Moderatoren auf der Webseite ist ein Tutorial für Moderatoren einzusehen. Dieses 

Tutorial ist Bestandteil dieser Arbeitsgruppenordnung und auch Richtungsweisend. 

 

§15 Chatanwesenheit 

Jedes Mitglied wird darum geben auch im Chat anwesend zu sein, damit er im Falle von Störungen 

auch zu erreichen ist.  

 

§16 Erwähnen von Emailadressen und/oder Webseiten  

Mitgliedern ist es ausdrücklich nur gestattet in Livesendungen Emailadressen von Human-Nation 

(@hnfm.de, @Human-Nation-FM.de, @Human-Nation.de) zu nennen. Der Vorstand richtet auf 

Wunsch gerne eine Umleitung zu einer privaten Emailadresse ein. 

Webadressen außerhalb von Human-Nation dürfen genannt werden wenn die genannten 

Webadressen nicht gegen die Vereinsinteressen verstoßen, keine Werbung beinhalten und einen 

Nutzen der Allgemeinheit aufweisen (z.B. Selbsthilfegruppen, Medizinsche Informationsseiten) 

 

 

 

Gelsenkirchen,  11.07.2011 

 

Lars Goerke 


